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Kapitel 1 

Einführung 

§ 1 Einleitung und Vorstellung der Forschungsfrage 

A. Können auch Satzungen Leben verändern? 

Am Anfang dieser Arbeit steht ein Eingeständnis: Über die wahren Ziele, Prinzi-
pien und Wertvorstellungen der Gesellschafter und Aktionäre von unternehmens-
tragenden Kapitalgesellschaften kann nur gemutmaßt werden. Auch am Ende 
dieses Buchs wird es keine Antwort auf diese Frage geben. Sind Anleger und 
Investoren besorgt um die Umwelt oder doch eher um ihre Dividende? Können 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer GmbH damit leben, dass sich Mitge-
sellschafter, Geschäftsführer oder Mitarbeitende radikalisieren und öffentlich 
extremistische Positionen vertreten, solange die Gewinne weiterhin sprudeln, oder 
sind extremistische Kräfte in dieser GmbH unerwünscht?1 Auch das sonst aus-
kunftsfreudige Handelsregister schweigt zu diesen Fragen zumeist. Aufklärung 
erfährt man aus der Satzung allenfalls über die groben Tätigkeitsfelder, den 
sogenannten Gegenstand des Unternehmens. Geradezu redselig waren eine Zeitlang 
dagegen die von den Geschäftsführungsorganen verantworteten Bereiche der 
Öffentlichkeitsarbeit.2 Der auf der Homepage kolportierte „Purpose“ und „Unter-
nehmenszweck […] ‚Durch Sport können wir Leben verändern‘“3 und der Unter-
nehmensgegenstand der Adidas AG, „Entwicklung, […] Herstellung und […] Ver-
trieb von Textilien, Schuhen, Geräten und sonstigen Produkten […] in den Berei-
chen Sport und Freizeit […]“4, bewegen sich gattungstechnisch zwischen Kalender-
poesie und Enzyklopädieeintrag. Nüchterne, aber unzweifelhaft verbindliche 

 
1 Die Diskussion hierzu entwickelt sich im Kapitalgesellschaftsrecht in jüngster Zeit. Dringen-

den Handlungsbedarf sehen Möslein, NZG 2024, 177, 177 und Möslein/Kübler/Schönbohm, 
NZG 2024, 1687, 1687 ff.; in Erwiderung hierzu Harnos, ZIP 2024, 503, 503 ff.; mit besonderem 
Fokus auf den Ausschluss aus wichtigem Grund Grunewald, GmbHR 2024, 906, 906 ff.; Werner, 
NZG 2025, 105 Rn. 24 ff. 

2 Beinahe legendär ist daher das Schreiben von Larry Fink, dem Blackrock CEO, in dem dieser 
2019 die börsennotierten Unternehmen zu einer nachhaltigeren Unternehmensführung auffor-
derte. Hieraus zitiert beispielsweise Habersack, in: FS Windbichler, 2020, 707, 709; ferner 
Apfelbacher, in: FS Krieger, 2020, 27, 27 ff. Bezeichnenderweise ist das Schreiben nur noch über 
Internetarchive abrufbar: https://aips.online/wp-content/uploads/2019/05/Larry-Fink-letter-to-
CEOs-2019-BlackRock.pdf. 

3 Alle Zitate aus dem Unternehmensprofil der Adidas AG – abrufbar https://www.adidas-
group.com/de/uber-uns/profil/. 

4 Zitiert aus § 2 Gegenstand des Unternehmens Nr. 1 der Satzung der Adidas AG, AG Fürth, 
HRB 3868 – Stand 22.05.2023. Einen ausbuchstabierten Zweck sucht man in der Satzung der Adi-
das AG wie bei den meisten Aktiengesellschaften vergebens. 
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Satzungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite pathetische, gleichzeitig voll-
kommen unverbindliche Bekundungen der Geschäftsführungsorgane – das ergibt 
eine Diskrepanz, die notwendig Fragen aufwirft.5 

Wenn die Satzung ausgerechnet zu den wichtigsten Prinzipien und dem 
Daseinsgrund der Gesellschaft schweigt, beginnt die Jurisprudenz notgedrungen, 
das Schweigen auszulegen – mal konservativer, mal progressiver, bisweilen auch 
kreativ. Gleichzeitig erschwert es die von der ganz herrschenden Literatur 
anerkannte allgemeine Geltung des § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB den Gesellschaftern und 
Aktionären, selbst für eine Klärung zu sorgen.6 Statt des aussichtslosen Anliegens, 
die Satzungen von über 1,5 Millionen deutschen Kapitalgesellschaften7 gleichzeitig 
danach auslegen zu wollen, welche Ziele, Prinzipien und Werte in diesen angedeu-
tet sein könnten, lenkt diese Arbeit den Blick wieder auf die einzelne Satzung und 
deren gestalterisches Potential. 

Die gesellschaftlichen Erwartungen an das Unternehmertum waren immer auch 
von Moral- und Wertvorstellungen geprägt.8 „Werte streben nach Verbindlich-
keit.“9 – Mit dieser eindrücklichen Formel schlägt Staake die Brücke von der 
individuellen Wertvorstellung zum Geltungsanspruch, der der Norm eigen ist. Ein 
Weg hin zu mehr Verbindlichkeit – derjenige der Satzungsverankerung – ist nun 
näher auszuleuchten. 

B. Vorstellung der Forschungsfrage 

Die Arbeit widmet sich folgender Forschungsfrage: Wer kann und sollte welche 
Prinzipien und Werte mit welchen Mehrheiten nachträglich in der Satzung einer 
GmbH oder AG verankern und welche Folgen hat dies für die Kapitalgesellschaft? 

Diese Forschungsfrage wird in mehrere Unterfragen zerlegt, die in den einzel-
nen Kapiteln beantwortet werden sollen. Das sich an die Einleitung anschließende 
Kapitel 2 befasst sich neben der Definition der Grundbegriffe mit der Frage, welche 
Prinzipien und Werte einerseits gemeint, andererseits zulässig sind. Danach geht 
es in Kapitel 3 um die Frage, wer die Prinzipien und Werte mit welcher Mehrheit 
nachträglich in die Satzung aufnehmen kann. Dieses Hauptkapitel wird mit einer 

 
5 A.A. wohl M. Roth, NZG 2024, 1103, Rn. 25, der keinen zwingenden Bedarf sieht, die Diskre-

panz zwischen Purpose und Satzung zu beseitigen. 
6 Auf diesen Umstand weisen auch Zimmermann/Weller, ZHR 187 (2023), 594, 622 hin. 
7 Zum 01.01.2023 verzeichnete die Statistik 1.492.213 Gesellschaften in der Rechtsform der 

GmbH inklusive einem Achtel in der Variante UG (haftungsbeschränkt) sowie 13.313 Aktienge-
sellschaften und 905 Societates Europaeae, insgesamt also über 1,5 Millionen Kapitalgesellschaf-
ten; siehe Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 715 ff. Zum 01.01.2024 sind es 1.541.751 
Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH (darunter 193.672 UG (haftungsbeschränkt)), in der 
Tendenz sinkend 12.965 Aktiengesellschaften, dagegen stark steigend 997 Gesellschaften in der 
Rechtsform der SE; siehe Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2024, 785, 786 ff. 

8 Ausführlich von diesem Leitbild ausgehend zur Lieferkettenverantwortlichkeit nach dem 
LkSG Ehrl, Der Ehrbare Kaufmann im globalen Wirtschaftsrecht, 2025. 

9 Staake, Werte und Normen, 2018, 261; in der Formulierung sehr ähnlich, allerdings mit deut-
lich kritischerem Unterton C. Schmitt, in: FS Forsthoff, 1967, 37, 52: „Der Wert ist nicht, sondern 
er gilt. […] Das Gelten freilich impliziert, wie wir noch näher sehen werden, einen um so stärkeren 
Drang der Verwirklichung. Der Wert lechzt geradezu nach Aktualisierung.“ 
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eingehenden Dogmen- und Normengeschichte und unter breiter systematischer 
Betrachtung anderer Grundlagenänderungen, aber auch mit Bezügen zur Verfas-
sungstheorie herausarbeiten, warum die von der herrschenden Meinung 
postulierte Analogie zu § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB als Entscheidungsmodus für Zweck-
änderungen schon de lege lata haltlos ist. Zugleich soll der im Gesetz angelegte 
Mitgliederschutz interessen- und zielgerecht präzisiert werden.  

Enthält die Satzung dann Prinzipien und Werte, ist in Kapitel 4 zu ihren Rechts-
wirkungen Stellung zu nehmen. Hierbei werden rechtstheoretisch reizvolle Fragen, 
wie zu ihrem Verhältnis zur übrigen Satzung und zum dispositiven Recht, aber 
auch Auswirkungen im Innenverhältnis der Gesellschaft, wie die Lösung von Ziel-
konflikten, beleuchtet. Ob mit Werteklauseln neue Haftungsrisiken einhergehen, 
ist Gegenstand des § 11.  

Zuletzt stellt sich in Kapitel 5 die Frage, wie und warum das Instrument der 
Satzungsverankerung genutzt werden sollte. Methodisch dominieren dabei in § 12 
die Neue Institutionen- und die Verhaltensökonomie, aber auch regulierungs-
theoretische Fragen. Diese werden in einem Kodifizierungsvorschlag de lege 
ferenda in § 13 vertieft.  

Im Fokus stehen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die 
Aktiengesellschaft (AG) als klassische Kapitalgesellschaften deutschen Rechts. Die 
gefundenen Ergebnisse zur Aktiengesellschaft lassen sich weitestgehend auch auf 
die Societas Europaea (SE) mit Satzungssitz in Deutschland übertragen, allenfalls 
eingeschränkt jedoch auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), deren 
Innenrecht sich grundsätzlich nach personengesellschaftsrechtlichen Maßstäben 
richtet.10 Die Ergebnisse zur GmbH umfassen – soweit nicht ausdrücklich vermerkt 
– auch die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), die in § 5a GmbHG als 
Rechtsformvariante der GmbH kodifiziert ist. Mithin ist der größte Teil der in 
Deutschland ansässigen Kapitalgesellschaften erfasst. 

Zu Vergleichszwecken werden regelmäßig auch Gestaltungen aus dem Vereins-
bereich herangezogen. Obgleich es in der Organisationsverfassung große Paralle-
len zwischen Kapitalgesellschaften und eingetragenen Vereinen gibt, gelten für das 
Vereinsrecht gewisse Besonderheiten. Auf diese Besonderheiten wird teils schon 
einzugehen sein, weil die ganz herrschende Meinung für bestimmte Satzungs-
änderungen § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB analog bzw. entsprechend heranzieht, sodass 
auch dessen Rolle im Vereinsrecht selbst näher betrachtet werden wird.11 

C. Einbettung in den Forschungsstand 

Die Auseinandersetzung mit Werten und Prinzipien im Gesellschaftsrecht stellt 
sich insgesamt als stark fragmentiert dar und steht methodisch unter starkem 
Einfluss internationaler Debatten, was zu einer gewissen Konjunktur 

 
10 Zur schwierigen Abgrenzung von personengesellschaftsrechtlichen und aktienrechtlichen 

Satzungsbestandteilen und der damit korrespondierenden Frage, welche Maßstäbe für die Sat-
zungsänderung der KGaA gelten, statt vieler Bachmann, in: BeckOGK-AktR, Stand 01.06.2025, 
§ 278 AktG Rn. 29; Bachmann, in: BeckOGK-AktR, Stand 01.06.2025, § 281 AktG Rn. 20 ff. 

11 Detailliert Kapitel 3, insb. → § 5 B., § 6 B., § 8 A. 
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rechtsvergleichender Ansätze12 führt. Die Themenbereiche Nachhaltigkeit13, Lang-
fristdenken14, Klimaschutz15, Menschenrechte16 (insbesondere im Zusammenhang 
mit Lieferketten17), Corporate Purpose18 bis hin zu Antisemitismus und Anti-
extremismus19 werden sowohl nach Rechtsformen20 wie auch nach dem Wert bzw. 
Prinzip an sich getrennt. Mit dem Recht der Familienunternehmen21 oder dem 

 
12 Bochmann/Leclerc, GmbHR 2021, 1141; Möslein, ZRP 2017, 175; Möslein/Mittwoch, RabelsZ 

80 (2016), 399; Schirmer, ZEuP 2023, 326; Weitemeyer, ZGR 2023, 627; Tittel, Hybride 
Rechtsformvarianten der AG und GmbH, 2024; Fleischer, NZG 2022, 49; Fleischer, NZG 2022, 
827; Fleischer, AG 2023, 1; Fleischer/Pendl, NZG 2023, 815; Fleischer (Hrsg.), 
Rechtsformneuschöpfungen im in- und ausländischen Gesellschaftsrecht, 2024; zur Lieferkette 
etwa auch Habersack/Zickgraf, RabelsZ 2023, 532, 541 ff.; Nasse, Loi de vigilance: Das französische 
Lieferkettengesetz, 2022.  

13 Beispielsweise Zimmermann/Weller, ZHR 187 (2023), 594; Schirmer, ZEuP 2023, 326; 
Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht, 2022; Dörrwächter, NZG 2022, 1083; B. West-
ermann, GmbHR 2020, 1061; Wicke, DNotZ 2020, 448; Schirmer, Nachhaltiges Privatrecht, 2023; 
Mittwoch/Friedmann, NZG 2023, 1439; Habersack, NZG 2023, 1103; Koch, AG 2023, 553; 
Fleischer, ZIP 2022, 345; Bochmann/Leclerc, GmbHR 2021, 1141; Grisar, GmbHR 2023, 373; 
Grisar/Volhard, NZG 2024, 515; Haubold, Die Normierung der Unternehmensziele der 
Aktiengesellschaft im Lichte der Nachhaltigkeit, 2024. 

14 Etwa Bueren, Short-termism im Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2022; Bachmann, ZHR 187 
(2023), 166, 177 ff. 

15 Schwerpunkt bei Schirmer, Nachhaltiges Privatrecht, 2023, 13 ff. und Mittwoch, 
Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht, 2022, 109 ff., im Übrigen Ehrl, NZG 2021, 1521; 
Holle/Harnos, AG 2021, 853; Fleischer, DB 2022, 37; Drinhausen, ZHR 186 (2022), 201; Fleischer, 
AG 2023, 833; Bachmann, ZHR 187 (2023), 166; Habersack, NZG 2023, 1103; Sanders, in: 
Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR), Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2022, 2023; Vetter, 
AG 2023, 564; Weller/Hößl/Seemann, ZIP 2024, 209; Weller/Hößl/Seemann, ZIP 2024, 330; Weller, 
in: Verhandlungen des 74. Deutschen Juristentages Stuttgart 2024, Band I, 2024. 

16 Mit Fokus auf das Vereinsrecht, aber auch Einflussmöglichkeiten auf die AG Sharaf, ZIP 
2022, 1427; stärker zur AG Mock/Mohamed, NZG 2022, 350, 351 ff. 

17 Ausführlich Habersack/Zickgraf, RabelsZ 2023, 532; ferner Rühmkorf, ZGR 2018, 410; 
rechtsvergleichend auch Nasse, Loi de vigilance: Das französische Lieferkettengesetz, 2022; außer-
dem Ehrl, Der Ehrbare Kaufmann im globalen Wirtschaftsrecht, 2025. 

18 Windbichler, in: FS Karsten Schmidt II, 2019, 673, 681 f.; Apfelbacher, in: FS Krieger, 2020, 
27, 27 ff.; Habersack, in: FS Windbichler, 2020, 707, 707 ff.; Fleischer, ZIP 2021, 5, 5 ff.; Lieder, in: 
FS Henssler, 2023, 1057, 1060; Rentsch/Weller, in: FS Henssler, 2023, 1189, 1196 ff.; 
Habersack/Vetter/Bergmann, in: Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR), Reformbedarf im 
Aktienrecht – Vorschläge für eine große Aktienrechtsreform, 2024, Rn. 2.3; grundlegend Mayer, 
Prosperity: Better Business Makes The Greater Good, 1. Edition 2018; Edmans, Grow the Pie – 
How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, Aktualisierte 1. Auflage 2022. 

19 Möslein, NZG 2024, 177, 177; gegen den Eindruck des unpolitischen Aktienrechts in Erwi-
derung Harnos, ZIP 2024, 503, 503 ff.; differenziert Grunewald, GmbHR 2024, 906, 908 ff.; 
Werner, NZG 2025, 105, 105 ff. Mit einem Vorschlag für Extremismusklauseln als Grundlage für 
einen Ausschluss von Mitgliedern aus einer Kapitalgesellschaft nun auch Mörmel/Brandau, ZIP 
2024, 2248, 2255 ff. und Möslein/Kübler/Schönbohm, NZG 2024, 1687 Rn. 7 ff. 

20 ‚Say on Climate‘ wie auch ‚Say on Human Rights‘ werden zumeist AG-spezifisch aufbereitet 
(etwa Holle/Harnos, AG 2021, 853, 856 ff.; Vetter, AG 2023, 564; Kühle, NZG 2023, 1583, 
Komo/Mathias/Schimmel, NZG 2025, 152) oder eben nur für die GmbH (B. Westermann, GmbHR 
2020, 1061; Richter, ZGR 2025, 43, 44 ff.); nur für die GmbH zum Thema Nachhaltigkeit etwa 
Grisar, GmbHR 2023, 373; nur für die AG dagegen Haubold, Die Normierung der 
Unternehmensziele der Aktiengesellschaft im Lichte der Nachhaltigkeit, 2024. 

21 So der Titel einer recht neuen Zeitschrift im Verlag C.H. Beck; schon im dritten Heft stellt 
Kalss allerdings klar: „Weder gibt es ein Gesetz für Familiengesellschaften noch ein spezifisches 
Familienunternehmensrecht. Dies ist auch richtig, sind doch Familienunternehmen nur 
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Recht der Sozialunternehmen22 werden weitere Trennschichten und Unterdiszipli-
nen aufgebaut, ohne dass immer einleuchtet, warum das Gesellschaftsrecht dort ein 
völlig anderes sein soll.23 

Im Gegensatz zu Arbeiten, die sich etwa mit der Rolle des Gesellschaftsrechts als 
Instrument zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen beschäftigen,24 tritt diese 
Arbeit nicht mit einem vordefinierten Gemeinwohlziel von außen an die Gesell-
schaft heran, sondern untersucht die rechtlichen Voraussetzungen und Folgen der 
freiwilligen Verankerung von Wertvorstellungen in der Satzung. Im Fokus steht 
also gerade das Modell der Satzungsverankerung, nicht, ob dieses Modell aus der 
Regulierungsperspektive für die Erreichung eines bestimmten Ziels die beste 
Lösung darstellt. Es soll vielmehr ermittelt werden, inwieweit die Satzung als 
unternehmerische Werteordnung tauglich ist und wie die daraus resultierenden 
Rechtsprobleme gelöst werden können. 

Während über die Grundrechte als Wert(e)ordnung schon viel geschrieben 
worden ist,25 muten die Zweckbestimmungen in den Satzungen und Gesellschafts-
verträgen der meisten deutschen Kapitalgesellschaften eher nüchtern, einförmig, 
technisch und wenig aussagekräftig an. Weder das unternehmerische Leitbild noch 
historische Schlüsselmomente wie Datum und Ort der Unternehmensgründung 
werden im Handelsregister verewigt. Eine völlig andere Gestaltungsvielfalt findet 
man in Vereinssatzungen – etwa Antiextremismus-Klauseln, die jüngst sogar vom 
Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden sind26, oder auch menschenrecht-
liche oder nachhaltigkeitsbezogene Selbstverpflichtungen.27 

 
besondere Typen von Gesellschaften“, Kalss, RFamU 2022, 97, 97; weitere Aufsätze in dem Bereich 
sind etwa Fleischer, NZG 2022, 1371; Fleischer, ZIP 2023, 2385. 

22 Mit einer Vermessung dieses Forschungsfeldes Fleischer/Pendl, NZG 2023, 815; zuvor schon 
monografisch Momberger, Social Entrepeneurship, 2015; rechtsvergleichend Möslein/Mittwoch, 
RabelsZ 80 (2016), 399, 400 ff. Zurückhaltend Habersack/Vetter/Bergmann, in: 
Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR), Reformbedarf im Aktienrecht – Vorschläge für eine 
große Aktienrechtsreform, 2024, Rn. 2.36. 

23 Ähnlich der Befund bei Koch, AG 2023, 553, Rn. 5 zum „Rebranding“ der alten Debatte um 
das Leitungsermessen durch die Einführung des Begriffs „Corporate Social Responsibility“. 

24 Etwa Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht, 2022; Schirmer, Nachhaltiges 
Privatrecht, 2023; letztlich auch Haubold, Die Normierung der Unternehmensziele der 
Aktiengesellschaft im Lichte der Nachhaltigkeit, 2024, 85 ff., der sich vor allem mit der Frage be-
schäftigt, ob zwingende gesetzliche Nachhaltigkeitspflichten auf die Unternehmensziele der AG 
einwirken und ausstrahlen, diesem Modell gegenüber allerdings deutlich skeptischer ist als die 
vorgenannten Werke (Haubold, a.a.O., S. 443 ff.). 

25 St. Rspr. BVerfGE 7, 198, 205 = JZ 1958, 119 – Lüth; näher etwa Schapp, JZ 1998, 913, 913; 
Di Fabio, JZ 2004, 1 1. 

26 BVerfG, Beschluss v. 02.02.2023, Az. 1 BvR 187/21 = NJW 2023, 976 – Toleranzklauseln; be-
gleitet von Presseberichten etwa: LTO, 28.02.2023, Sportverein durfte NPD-Funktionär ausschlie-
ßen, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-1bvr18721-ausschluss-npd-mitglied-sport-
verein-gegen-extremismus-rassismus/; Christian Rath auf taz.de, 28.02.2023, Verein darf NPDler 
ausschließen, https://taz.de/Keine-Diskriminierung/!5919246/; spiegel.de, 28.02.2023, 
Hamburger NPD-Politiker scheitert mit Beschwerde gegen Ausschluss aus Sportverein, 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-lennart-schwarzbach-scheitert-mit-beschwerde-
gegen-ausschluss-aus-sportverein-a-8f5f89dc-d1da-4821-95ed-6a7f76469c97. 

27 Hierzu bereits Sharaf, ZIP 2022, 1427. 
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Anders als der Titel des Werkes vermuten lassen könnte, soll es gerade nicht 
darum gehen, die richtigen Prinzipien und Werte für Kapitalgesellschaften zu 
finden und durch Gesetz festzulegen.28 Dieses Buch soll den Gesellschaftern und 
Aktionären vielmehr wieder Werkzeuge an die Hand geben, selbstbestimmt und 
im Rahmen der durch zwingendes Recht und die Werteordnung des Grundgesetzes 
festgelegten Grenzen eine eigene Binnenwerteordnung zu schaffen, in der die 
grundlegenden Prinzipien und Werte des Verbands klar und verbindlich niederge-
legt werden können, ohne dabei zu versteinern. 

Diese Arbeit will in die Tiefenstrukturen des juristischen ‚Betriebssystems‘ der 
Kapitalgesellschaft vordringen und bei Zweck und Gegenstand des Unternehmens 
genauer hinsehen. Gerade diesem so wichtigen Begriffspaar wird inzwischen häu-
figer attestiert, dass es erstaunlich wenig erforscht sei.29 Es darf nicht verschwiegen 
werden, dass es selbstverständlich auch zu diesen Begriffen bereits monografische 
Ausführungen gibt.30 Diese Monografien problematisieren aber kaum die 
Begriffstrennung als solche, sondern suchen für ihren untersuchten Begriff den 
eigenen Anwendungsbereich und stecken ihn gegen andere Begriffe ab. Mit der 
Übernahme meist betriebswirtschaftlicher Konzepte31 versuchen sie teils Systeme 
zu entwickeln, die zwar in sich schlüssig sind, leider indes selten für das gesamte 
private Körperschaftsrecht, also für Kapitalgesellschaften und Vereine, aufgehen. 
Wechselseitige Scheuklappen verhindern zudem, dass einst einheitlich gedachte 
Fragen der Verfassung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften vergleichend betrachtet werden. So wie das Staatsrecht heute ohne beson-
deres Gewaltverhältnis und Subordination auskommt, kann auch das Verhältnis 
von Verband und Mitglied ohne Rückgriff auf Vokabeln wie „Unterwerfung“32 auf 
rechtsgeschäftlicher Basis erklärt werden, ohne dass die gemeinsame Tradition der 
Körperschaft ignoriert werden muss. 

 
28 In diese Richtung geht die Methode bei Mittwoch, die fragt, welchen Nachhaltigkeitsbeitrag 

das Gesellschaftsrecht leisten kann, und dabei auch Sympathien dafür zeigt, bestimmte Nachhal-
tigkeitsziele verbindlich festzulegen; siehe Mittwoch, Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht, 
2022, 8; Mittwoch/Friedmann, NZG 2023, 1439, 1444 ff. 

29 So in jüngerer Zeit etwa Fleischer, ZIP 2023, 2385, 2389; Holler, DStR 2019, 931, 936 sowie 
Bong, Gesellschaftsrechtliche Wirkungen einer Familienverfassung, 2022, 410. Jüngst erschienen 
ist allerdings eine im Kern vereinsrechtliche Arbeit zum Zweck, P. Schäfer, Vereinszweck und 
Gemeinnützigkeit, 2024. 

30 Zum Gegenstand des Unternehmens Tieves, Der Unternehmensgegenstand der 
Kapitalgesellschaft, 1998; Streuer, Der statutarische Unternehmensgegenstand, 2001; zum Zweck 
Ueberfeldt, Satzungsänderung und Satzungsdurchbrechung im Vereinsrecht und Aktienrecht, 
1934; Sonnenberg, Die Änderung des Gesellschaftszwecks, 1990; K. Schmidt, Verbandszweck und 
Rechtsfähigkeit im Vereinsrecht, 1984; Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, 1980; 
Birke,  Das Formalziel der Aktiengesellschaft, 2005; Happ, Stifterwille und Zweckänderung, 2007; 
P. Schäfer, Vereinszweck und Gemeinnützigkeit, 2024. 

31 Insbesondere Birke,  Das Formalziel der Aktiengesellschaft, 2005, 139 ff. mit dem „Formal-
ziel“ in Abgrenzung zum „Sachziel“ – eine Unterscheidung, die etwa auch für Familienunterneh-
men aufgegriffen und kompakt erläutert wird von Fleischer, ZIP 2023, 2385, 2386 ff. 

32 BGHZ 21, 370, 373; von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die Deutsche 
Rechtsprechung, 1887, 183; kritisch zur Terminologie bereits van Look, Vereinsstrafen als 
Vertragsstrafen, 1990, 109 ff. 
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Wenn im Gesellschaftsrecht überhaupt auf Verfassungsrecht eingegangen wird, 
geht es vor allem darum, Grenzen der Privatautonomie,33 aber auch den materiellen 
Schutzgehalt insbesondere der Mitgliedschaft in der Kapitalgesellschaft gegenüber 
einer skrupulösen Mehrheit abzustecken.34 In aller Regel wird der Schutz an der 
Eigentumsfreiheit aus Art. 14 Abs. 1 GG gemessen,35 vereinzelt wurde vorgeschla-
gen, nur auf Art. 2 Abs. 1 GG abzustellen.36 Für organisationsbezogene Fragen 
kommt es auch stark auf den Schutzbereich der Berufsausübungsfreiheit aus 
Art. 12 Abs. 1 GG an.37 Die Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG wird demge-
genüber typischerweise eher knapp behandelt.38 Auch mehr als vierzig Jahre nach 
dem grundlegenden Nassauskiesungsbeschluss39 ist im Gesellschaftsrecht weiter die 
Rede von Enteignungen40 und ist das formale Verständnis der Inhalts- und Schran-
kenbestimmungen41 nicht in der gesamten Breite des Schrifttums angekommen. Es 
kann insgesamt nicht verwundern, dass das Bundesverfassungsgericht schon seit 
der Feldmühle-Entscheidung42 eine große Zurückhaltung zeigt, wenn es um die 
grundrechtlichen Gestaltungsgrenzen des Gesetzgebers im Gesellschaftsrecht 
geht.43 Die allermeisten Grundlagenänderungen sind inzwischen auch in den 
Konstellationen zugunsten eines eigennützigen Mehrheitsgesellschafters 

 
33 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 2004, 73 ff.; Brummer, 

Satzungsautonomie und Ewigkeitsklauseln, 2022, 196 ff.; ohne verfassungsrechtliche Grenzen 
kommt überraschend etwa aus Teichmann, Gestaltungsfreiheit in Gesellschaftsverträgen, 1970. 

34 Im Überblick zum Schutz des Anteilseigentums etwa Burgi, in: Burgi/Habersack, Handbuch 
Öffentliches Recht des Unternehmens, 2023, Rn. 20 ff.; Fest, in: FS Hager, 2021, 355, 355 ff.; 
Hellgardt/Unger, ZHR 183 (2019), 406, 409 ff.; Mülbert/Leuschner, ZHR 170 (2006), 615; Schön, 
in: FS Ulmer, 2003, 1359; klassisch, aber altersbedingt ohne die zahlreichen Präzisierungen aus 
den 2000er-Jahren etwa von Falkenhausen, Verfassungsrechtliche Grenzen der Mehrheits-
herrschaft nach dem Recht der Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), 1967, 103 ff.; Suhr, 
Eigentumsinstitut und Aktieneigentum, 1966, 19 ff. 

35 Burgi, in: Burgi/Habersack, Handbuch Öffentliches Recht des Unternehmens, 2023, 
Rn. 20 ff.; Fest, in: FS Hager, 2021, 355, 355 ff.; Hellgardt/Unger, ZHR 183 (2019), 406, 409 ff.; 
Schön, in: FS Ulmer, 2003, 1359. 

36 Mülbert/Leuschner, ZHR 170 (2006), 615, 649 ff. 
37 Rast, Unternehmerische Organisationsfreiheit und Gemeinwohlbelange, 2022, 316 ff.; Über-

blick der Grundrechte auch bei Habersack/Kersten, BB 2014, 2819, 2822; a.A. wohl Voß, 
Unternehmenswissen als Regulierungsressource, 2019, 227 ff., der den Schwerpunkt zunächst auf 
objektive Berufswahlregelungen legt. Im Überblick auch bereits Spindler, Unternehmens-
organisationspflichten, 2001, 445 ff. 

38 Etwa Rast, Unternehmerische Organisationsfreiheit und Gemeinwohlbelange, 2022, 407; 
Voß, Unternehmenswissen als Regulierungsressource, 2019, 242 f.; Burgi, in: Burgi/Habersack, 
Handbuch Öffentliches Recht des Unternehmens, 2023, Rn. 19. 

39 BVerfGE 58, 300 = NJW 1982, 745. 
40 Etwa Wiedemann, in: FS Goette, 2011, 617, 620, der die „Privatenteignungen“ (a.a.O.) an die 

Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 3 GG knüpfen will. 
41 Zum Begriff der Inhalts- und Schrankenbestimmung – auch unter Berücksichtigung der 

Nassauskiesungsentscheidung – aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive bereits eingehend 
Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 2001, 465 ff. m.w.N. 

42 BVerfGE 14, 263, 273 ff. – Feldmühle. 
43 Im Anschluss u. a. BVerfGE 25, 371 – Rheinstahl; BVerfGE 50, 290 – Mitbestimmung; 

BVerfGE 100, 289 – DAT/Altana; BVerfG ZIP 2000, 1670 – Moto Meter (zur übertragenden Auf-
lösung); BVerfG ZIP 2010, 571 – Squeeze Out. 
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verfassungsgerichtlich ausgefochten,44 sodass für die hier im Fokus stehenden 
omnilateral wirkenden Satzungsgestaltungen kaum neue verfassungsrechtliche 
Hürden in Betracht kommen. Auf diese Fragestellungen wird daher bewusst kein 
Schwerpunkt gesetzt. 

Diese Arbeit versteht sich dagegen auch als ein Beitrag zu einem modernen 
Privatverfassungsrecht.45 Mit der Spezialisierung der Staatslehre und ihrer 
Verortung im Öffentlichen Recht trennten sich das Kapitalgesellschafts- und Ver-
einsrecht als Privatverfassungsrecht vom Staatsrecht als Staatsverfassungsrecht.46 
Der Sache nach gibt es eine Vielzahl von Problemen und Streitständen, die älter als 
dieser Scheideweg der Weimarer Zeit sind. So begrüßenswert es ist, dass sich das 
Privatverfassungsrecht langsam, aber sicher von obrigkeitsstaatlichen Relikten im 
Verständnis des Verhältnisses von Verband und Verbandsmitgliedschaft ver-
abschiedet hat, so bedauerlich ist das Ignorieren der gemeinsamen theoretischen 
Wurzeln und der Versuch, rein rechtsgeschäftliche Dogmatik über verfassungs-
rechtlich geprägte Vorschriften zu stülpen. 

Es ist ein unvorstellbares Privileg des privatrechtlichen Körperschaftsrechts, 
Millionen von Satzungen erforschen, gestalten und individualisieren zu dürfen.47 
Worauf also noch warten?

 
44 Im Überblick zum Schutz des Anteilseigentums etwa Burgi, in: Burgi/Habersack, Handbuch 

Öffentliches Recht des Unternehmens, 2023, Rn. 20 ff.; Fest, in: FS Hager, 2021, 355, 355 ff.; 
Hellgardt/Unger, ZHR 183 (2019), 406, 409 ff.; Mülbert/Leuschner, ZHR 170 (2006), 615; Schön, 
in: FS Ulmer, 2003, 1359 klassisch, aber altersbedingt ohne die zahlreichen Präzisierungen aus den 
2000er-Jahren etwa von Falkenhausen, Verfassungsrechtliche Grenzen der Mehrheitsherrschaft 
nach dem Recht der Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), 1967, 103 ff.; Suhr, Eigentumsinstitut 
und Aktieneigentum, 1966.  

45 Spannend in diesem Zusammenhang der im Kern öffentlich-rechtliche Ansatz von 
Schiffbauer, Formale Verfassungslehre, 2021, der allerdings auch Querbezüge zum Vereinsrecht 
herstellt. 

46 Kritisch zu dieser Trennung in jüngerer Zeit auch Somek, VVdStRL 2020, 7, 24 f.; 
Towfigh/Zepf, JZ 2023, 937; Herzog, JZ 2023, 968, 971. 

47 Eine Heerschar von Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtlern muss sich mit nicht einmal 200 
Staatsverfassungen weltweit begnügen, die sich in Geltung befinden; Übersicht beim Constitute 
Project, das Stand 01.07.2025 193 Verfassungen in Geltung verzeichnet; abrufbar unter: 
https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en&status=in_force. Ähnlich zu verstehen 
ist der Befund der übermäßigen Normorientierung des Gesellschaftsrechts bei Fleischer/Mock, in: 
Fleischer/Mock, Große Gesellschaftsverträge aus Geschichte und Gegenwart, 2021, 25. 



   

 
 

Kapitel 2 

Welche Prinzipien und Werte? 

Zunächst ist zu ermitteln, welche Prinzipien und Werte eine Kapitalgesellschaft in 
der Satzung verfolgen kann. Damit sind drei Kernbegriffe dieser Arbeit aufgewor-
fen, die einer genaueren Definition harren. Auch die Beziehung von Prinzipien und 
Werten ist bisher nicht aufgeschlüsselt. Diese Unterfragen stehen im Fokus des § 2. 
Um die Begriffe mit Leben zu füllen, werden in § 3 einige Beispiele und Fallstudien 
betrachtet und eingeordnet. Zum Schluss sollen in § 4 die Grenzen der Gestaltung 
von Prinzipien und Werten mit besonderem Fokus auf die Kapitalgesellschaft 
herausgearbeitet werden. 

§ 2 Grundlagen zur Charakterisierung von Werten und 
Prinzipien im Sinne dieser Arbeit 

§ 2 Grundlagen zur Charakterisierung von Werten und Prinzipien 

A. Begriffsbestimmungen 

Der rechtsformen- und institutionenvergleichende Ansatz1 im späteren Verlauf der 
Arbeit zwingt zu einer gewissen begrifflichen Abstraktion, um für ähnliche 
Phänomene taugliche Bezeichnungen nutzen zu können. Es sollen daher gewisse 
Basisbegriffe für die Forschungsfrage bereits vorab klargestellt werden. 

I. Satzungsverankerung 

1. Satzungsbegriff 

Dem Begriff der Satzung ist bei der Gesetzeslektüre wesentlich seltener zu begeg-
nen als im Schrifttum. Ausdrücklich findet er Verwendung im Aktiengesetz und 
wird dort nach § 2 AktG als Gesellschaftsvertrag legaldefiniert. Angesichts der 
historischen Entwicklung der Aktiengesellschaft aus dem Vereinsrecht heraus2 

 
1 Rechtsformenvergleichend ist der Ansatz, soweit es um die Betrachtung mehrerer Rechtsfor-

men der deutschen Rechtsordnung handelt. Institutionenvergleichend sind Querbezüge zur 
Verfassungstheorie und dem Staat als öffentlich-rechtliche (Gebiets-)Körperschaft. 

2 K. Schmidt, Verbandszweck und Rechtsfähigkeit im Vereinsrecht, 1984, 25 f., der durchaus 
treffend das Bild einer gemeinsamen vereinsförmig fundierten Familie wählt, aus der allerdings 
eigenständige Rechtsformen erwachsen sind; parallel auch Flume, Allgemeiner Teil des 
Bürgerlichen Rechts – Die juristische Person, 1983, § 4 I, 100 f. Interessant allerdings auch die 
Perspektive von Gierkes, wonach vor allem der Art. 2 EGHGB für die damals im HGB geregelten 
Aktiengesellschaften die Anwendbarkeit vereinsrechtlicher Normen geöffnet hat; von Gierke, 
Archiv für Bürgerliches Recht 1901, 114, 131. 
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verwundert es nicht, hier erstmals in § 25 BGB auf den Terminus „Vereinssatzung“ 
zu stoßen, dessen Kurzform „Satzung“ in den folgenden Paragrafen vielfach Ver-
wendung findet, etwa in §§ 26 Abs. 1 Satz 2, 27 Abs. 2 Satz 2, 40 BGB. Auch die 
Stiftung nimmt etwa in § 81 Abs. 1 Satz 3 BGB Bezug auf die „Satzung“. Nie isoliert, 
sondern allenfalls wie in § 40 Abs. 1 Satz 2 GmbHG verbunden als „Satzungssitz“ 
oder wie in §§ 53 f. GmbHG als „Satzungsänderung“, taucht die „Satzung“ im 
GmbH-Gesetz auf; hier bewendet es vielmehr beim „Gesellschaftsvertrag“, etwa in 
§ 2 Abs. 1 GmbHG. 

Gemein haben all die erwähnten Satzungen und Gesellschaftsverträge doch 
Folgendes: Sie sind ein für die Errichtung der juristischen Person notwendiges, im 
Register einzutragendes Dokument, bilden gleichsam die Verfassung3 derselben 
und binden im Falle der Körperschaften alle, auch nachträglich hinzukommenden 
Mitglieder und Organe.4 Ausgehend von dem Verfassungsbild des § 25 BGB erfül-
len sie verschiedene Funktionen, die in der didaktischen Aufbereitung des Gesell-
schaftsrecht nicht selten auch so bezeichnet werden. Fragen der Organzuständig-
keiten, der internen Verfahren zur Willensbildung und der Organbesetzung wer-
den dabei der „Organisationsverfassung“5 zugeordnet. Die im Bereich der Kapital-
gesellschaften schon namensprägenden Regelungen zur Kapitalaufbringung, -
erhaltung und -erhöhung werden als „Finanzverfassung“6 beschrieben. Gemein 
haben die Satzungen ebenfalls ein gegenüber der üblichen Vertragsanpassung spe-
zielles Änderungsverfahren, das keine einstimmigen Entscheidungen erfordert.7 

Die Wahl der Satzung als einheitlichen Oberbegriff soll kein Fingerzeig für ein 
normentheoretisches Verständnis der Rechtsnatur sein, sondern ist in erster Linie 
dem Umstand geschuldet, dass auch vereinsrechtliche Vorschriften prominent be-
handelt werden, für die der Begriff Gesellschaftsvertrag wesentlich unpassender 
wäre als es der Satzungsbegriff umgekehrt für die Statute der Kapitalgesellschaften 
ist.8 

Der dieser Arbeit zugrundeliegende Satzungsbegriff meint folglich also das kon-
stitutiv im jeweiligen Register einzutragende Organisationsstatut der jeweiligen 
juristischen Person des Privatrechts, das über ein besonderes Änderungsverfahren 

 
3 BGHZ 21, 373 sowie die nichtamtliche Überschrift des § 25 BGB. 
4 Ähnliche Merkmale arbeitet etwa heraus H. P. Westermann, in: Max-Hachenburg-

Gedächtnisvorlesung, 1994, 25, 33. 
5 So etwa Schäfer, Gesellschaftsrecht, 6. Auflage 2023, § 34 Die Organisationsverfassung der 

GmbH und § 41 Die Organisationsverfassung der AG; Koch, Gesellschaftsrecht, 12. Auflage 2021, 
§ 34 Die Organisationsverfassung der GmbH. 

6 So etwa Schäfer, Gesellschaftsrecht, 6. Auflage 2023, § 35 Die Finanzverfassung der GmbH 
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8 Im Überblick bereits Wiedemann, Gesellschaftsrecht, Band 1: Grundlagen, 1980, 160 ff.; zur 
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